












 

N E U F A S S U N G  D E R   S A T Z U N G 
 

über das Friedhofs- und Bestattungswesen 
 

in der Gemeinde Schwebheim 
 

 
 
Die Gemeinde Schwebheim erlässt auf Grund der Art. 23 und 24 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl S. 796) zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes  vom 16. Februar 2012 (GVBl S. 30) 
folgende Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen: 
 

Vorbemerkung: 
 
Nach dieser Satzung unterhält die Gemeinde die erforderlichen Einrichtungen für das Bestat-
tungswesen (Gemeindeanstalt). Der gemeindlichen Bestattungsanstalt dienen folgende Ein-
richtungen: 
 

1. der Friedhof, 
2. das Leichenhaus, 
3. die Leichentransportmittel, 
 

 
T E I L   I 

 
BESTATTUNGSEINRICHTUNGEN 

 
 

A:  Der Friedhof 
 

§ 1 
 

Eigentum und Verwaltung 
 
1) Der Friedhof und seine Einrichtungen sind Eigentum der Gemeinde. 
 
2) Die Verwaltung und Beaufsichtigung des Friedhofes und des Bestattungswesens ob-

liegt der Gemeinde. 
 
 

§ 2 
 

Benutzungsrecht 
 
1) Die Gemeinde stellt den Friedhof allen Personen, die bei ihrem Tode ihren Wohnsitz 

oder Aufenthalt in der Gemeinde hatten, für die Bestattung und Beisetzung zur Verfü-
gung. 
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2) Die Gemeinde stellt darüber hinaus den Friedhof allen Personen, die im Gemeindege-

biet verstorben sind oder tot aufgefunden wurden, zur Verfügung, soweit eine ord-
nungsgemäße Beisetzung nicht anderweitig sichergestellt ist.  

 
3) Verstorbene, die ihren Wohnsitz oder Aufenthalt nicht im Gemeindegebiet hatten, 

können im gemeindlichen Friedhof bestattet werden, wenn ihnen aufgrund dieser Sat-
zung (oder früherer Bestimmungen) ein Grabbenutzungsrecht im gemeindlichen 
Friedhof zusteht. 

 
 
4) Für die Bestattungen anderer Personen ist die vorherige besondere Genehmigung der 

Gemeinde erforderlich. Auf Erteilung dieser Genehmigung besteht kein Rechtsan-
spruch. 

 
 
5) Nicht bestattungspflichtige, tot geborene Kinder, können in einer Gemeinschaftsgrab-

stätte oder einem Wahlgrab beigesetzt werden. 
 
 
 
 

§ 3 
 

Benutzungszwang 
 
Alle im Gemeindegebiet Verstorbenen müssen, vorbehaltlich der Ausnahmen (§ 4) im ge-
meindlichen Friedhof bestattet werden. 
 
Dasselbe gilt für Leichenteile und Urnen. 
 
 
 
 

§ 4 
 

Ausnahmen vom Benutzungszwang 
 
1) Auf Antrag kann die Gemeinde aus zwingenden Gründen vom Benutzungszwang be-

freien, insbesondere, wenn es sich um eine in der Gemeinde verstorbene Person han-
delt, die zum Zeitpunkt ihres Todes ihren Wohnsitz in einer anderen Gemeinde oder 
ein Recht auf Beisetzung im Friedhof einer anderen Gemeinde hatte und deshalb nach 
auswärts überführt werden soll. 
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B: Das Leichenhaus 
 

§ 5 
 

Benutzung des Leichenhauses 
 
1) Das Leichenhaus dient zur Aufbewahrung der Leichen, bis sie bestattet oder überführt 

werden und zur Aufbewahrung von Aschenresten feuerbestatteter Leichen bis zur Bei-
setzung im Friedhof. 

 
2) Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehö-

rigen die Verstorbenen während der Friedhofsöffnungszeiten sehen. 
 

Die Angehörigen des / der Verstorbenen können die Aufbewahrung im geschlossenen 
Sarge verlangen. 
 

3) Auch ohne Einverständnis der Hinterbliebenen, kann zur Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Gesundheit oder aus Pietätsgründen (z. B. abstoßendes Aussehen der Leiche) 
die Leiche im geschlossenen Sarg aufzubahren, angeordnet werden. 

 
4) Der Sarg ist spätestens ½ Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung endgültig 

zu schließen. 
Bei rasch verwesenden Leichen wird der Sarg vorzeitig geschlossen. 

 
5) Alle im Gemeindegebiet Verstorbenen müssen spätestens am Tage vor der Bestattung  

im gemeindlichen Friedhof, in das Leichenhaus verbracht werden. Bis dahin kann 
auch eine Aufbahrung zuhause erfolgen, wenn es keine seuchenrechtliche oder ge-
sundheitliche Bedenken gibt. Dies gilt für von auswärts überführte Leichen entspre-
chend. 

 
6) Leichenöffnungen können im Leichenhaus nicht vorgenommen werden. 
 
7) Wenn der Verstorbene an einer meldepflichtigen, übertragbaren Krankheit gelitten hat 

oder Bedenken wegen des Zustands der Leiche bestehen, können Auflagen zur beson-
deren Versiegelung angeordnet werden. 

 
 
 

C: Leichentransportmittel 
 

§ 6 
 

Leichenüberführung 
 
1) Für die Überführung vom Sterbeort zum Leichenhaus sind die Angehörigen der / des 

Verstorbenen zuständig. 
 
2) Den Angehörigen bleibt es freigestellt, mit der Überführung ein Beerdigungsinstitut zu 

beauftragen. 
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D: Friedhofs- und Bestattungspersonal 

 
§ 7 

 
Leichenversorgung 

 
Die Verrichtungen des Waschens, Umkleidens und Einsargens von Leichen werden von der 
Gemeinde ausgeführt, sofern nicht die Angehörigen dafür sorgen oder ein Beerdigungsinstitut 
beauftragen. 
 
Die Gemeinde bedient sich hierzu eines Beerdigungsinstituts oder von ihr beauftragten Perso-
nen. 
 
 

§ 8 
 

Leichentransport im Friedhofsgelände 
 
Der Transport von Leichen vom Leichenhaus zur Grabstätte, die Mithilfe bei der Aufbahrung 
von Leichen und die Mitwirkung bei den Beerdigungsfeierlichkeiten werden durch die von 
der Gemeinde beauftragten Personen ausgeführt, sofern nicht die Angehörigen selbst ein Be-
erdigungsinstitut damit beauftragen, oder geeignete Personen bereitstellen. 
 
 
 

T E I L   II 
 

GRABSTÄTTEN 
 

§ 9 
 

Art der Grabstätten und ihre Verwendung 
 
1) Es werden folgende Arten von Grabstätten unterschieden: 
 

a) Reihengräber für Kinder 
b) Reihengräber für Erwachsene 
c) Familiengräber, zweibettig 
d) Familiengräber, vierbettig 
e) Urnengräber 

 
2) Die Grabstätten werden in der Regel reihenweise angelegt. Für ihre Art und Größe 

sowie für ihre Anordnung innerhalb der Felder ist der von der Gemeinde aufgestellte 
Belegungsplan verbindlich. 
 
In begründeten Fällen kann die Gemeindeverwaltung hiervon Ausnahmen zulassen. 
Der Friedhofsplan kann in der Gemeinde eingesehen werden. 
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§ 10 
 

Reihengräber 
 
1) Unter Reihengräbern sind die Grabstätten zu verstehen, die auf die Dauer der Ruhefrist 

zur Verfügung gestellt werden. 
 
2) Reihengräber werden der Reihe nach vergeben. 
 
3) Innerhalb der Ruhefrist ist die Belegung eines Reihengrabes mit einer zweiten Leiche 

nicht zulässig. Nach Ablauf der Ruhefrist geht das Nutzungsrecht an die Gemeinde zu-
rück. Von der Gemeinde kann das Nutzungsrecht neu vergeben werden. 

 
 

§ 11 
 

Familiengräber (Wahlgräber) 
 
1) Familiengräber sind alle Erdgräber mit Ausnahme der Reihen- und Urnengräber. Sie 

können aus einer oder mehreren Grabstellen bestehen. Familiengräber werden bei 
Erstzuteilungen der Reihe nach abgegeben. Sie werden für eine längere Benutzungs-
dauer, mindestens jedoch auf die Dauer der Ruhefrist zur Verfügung gestellt. 

 
2) Urnenbeisetzungen sind nach Maßgabe des § 12 Abs. 3 zulässig. 
 
3) Die Beerdigung einer zweiten Leiche in einer Grabstelle während der Ruhefrist wird 

nur dann zugelassen, wenn die Erstbestattung um 0,60 m tiefer (mind. 2,20 m) vorge-
nommen wurde. 
Über weitere Belegungsmöglichkeiten vor Ablauf der Ruhefrist entscheidet die Fried-
hofsverwaltung. 

 
4) In Fällen, in denen die Ruhefrist einer zu bestattenden Leiche oder Urne über die Zeit 

hinausgeht, für die das Recht an der Grabstätte läuft, sind die Gebühren für die Zeit 
von Ablauf des Benutzungsrechts bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist im voraus zu 
entrichten. 

 
 

§ 12 
 

Urnengräber 
 
1) Urnengräber sind Grabstätten, die in einem besonderen Urnenfeld zur Beisetzung von 

Aschenresten in würdigen Aschenbehältern bereitgestellt werden. 
 
2) Aschenreste und Urnen müssen entsprechend den Vorschriften des § 16 der VO des 

Staatsministeriums des Innern vom 09.12.1970 (GVBl S. 671) gekennzeichnet sein. 
 
3) Urnen können nur in der Erde beigesetzt werden. 
 
 
 



 6 

 
4) In einem Urnenwahlgrab dürfen die Aschenreste mehrerer Verstorbener einer Familie 

(vgl. § 16 Abs. 5 der Satzung) beigesetzt werden, jedoch nicht mehr als 4 Urnen ge-
meinsam, wenn die Ruhefrist noch nicht abgelaufen ist. 

 
5) Urnenbeisetzungen sind auch in Wahlgräbern möglich. In Reihengräbern sind sie nicht 

zugelassen. 
 
6) Im Urnenfeld der Abteilung C werden an bestimmten, im Friedhofsplan, ausgewiese-

nen Stelen, auch einzelne Urnenplätze vergeben. 
 
7) Für das Benutzungsrecht an Urnengräbern gelten die gleichen Bestimmungen wie für 

Familiengräber, bzw. Reihengräber (§ 10 und § 11 dieser Satzung). 
 
8) Nach Erlöschen des Nutzungsrechtes kann die Gemeinde über das Urnengrab verfü-

gen. Hiervon werden die Nutzungsberechtigten des Grabes rechtzeitig von der Ge-
meinde benachrichtigt. 

 
 
 

§ 13 
 

Abteilungen mit allgemeinen und zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
 
1) Auf den Friedhöfen werden Abteilungen mit allgemeinen und Abteilungen mit zusätz-

lichen Gestaltungsvorschriften eingerichtet. 
 
2) Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in einer Abteilung mit allgemeinen oder 

zusätzlichen Gestaltungsrichtlinien zu wählen. Die Friedhofsverwaltung hat auf diese 
Wahlmöglichkeit vor dem Erwerb eines Nutzungsrechtes hinzuweisen. Wird von die-
ser Wahlmöglichkeit nicht bei der Anmeldung der Bestattung Gebrauch gemacht, ent-
scheidet die Friedhofsverwaltung.  

 
3) Als Abteilung mit allgemeinen Gestaltungsrichtlinien gelten die Abteilung A sowie 

aus der Abteilung B die Grabfelder Nrn. III, VI und VIII. 
 
4) Alle übrigen Grabfelder der Abteilungen B und C gehören zu der Abteilung mit zu-

sätzlichen Gestaltungsrichtlinien. 
 
5) Die Aufteilung der Abteilungen A, B und C, sowie des Grabfeldes ist aus dem Fried-

hofsplan ersichtlich. 
Dieser liegt in der Gemeindeverwaltung während der allgemeinen Dienststunden zur 
Einsichtnahme aus. 
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§ 14 
 

Allgemeine  Gestaltungsvorschriften 
 
1) Jede Grabstätte ist –unbeschadet der Anforderungen für Abteilungen mit zusätzlichen 

Gestaltungsvorschriften- so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der 
Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde und die Gestaltung 
des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 

 
2) Die einzelnen Abteilungen werden im Belegungsplan, der Bestandteil dieser Satzung 

ist, ausgewiesen. Dieser liegt in der Gemeindeverwaltung während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 

 
 

§ 15 
 

Größe und Regeltiefe der Grabstätten 
 
1) Die Grabstätten haben mindestens folgende Ausmaße: 
 

1. Reihengräber für Kinder (bis zum vollendeten 5. Lebensjahr) 
Länge 1,60 m, Breite 0,60 m, Tiefe 1,10 m 

 
2. Reihengräber für Erwachsene 

Länge 2,20 m, Breite 1,00 m, Tiefe 1,60 m 
 

3. Familiengräber (2-bettig) 
Länge 2,20 m, Breite 1,00 m, Tiefe: 1. Belegung 2,20 m, 2. Belegung 1,60 m 

 
4. Familiengräber (4-bettig) 

Länge 2,20m, Breite 2,00 m, Tiefe: 1. Belegung 2,20 m, 2. Belegung 1,60 m 
 

5. Urnengräber in der Abteilung C und im Friedgarten in der Abteilung A 
Länge 1,00 m, Breite 1,00 m, Tiefe 0,80 m 

 
6. Urnengräber in der Abteilung A und B 

Länge 1,60 m, Breite 1,40 m, Tiefe 0,80 m 
 

 
 
2) Ohne Rücksicht auf die Höhe des Sarges muss über der Oberkante des Sarges immer 

eine Erdschicht von mindestens 1,0 m vorhanden sein. 
 

Bei Beisetzung einer Urne ist die Tiefe so zu bemessen, dass die Urne mindestens 0,5 
m mit Erde bedeckt ist. 
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§ 16 
 

Rechte an Grabstätten 
 
1) Sämtliche Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde. An ihnen können nur Rechte 

nach den Bestimmungen dieser Satzung erworben werden. Grabstätten werden nur bei 
tatsächlichem Bedarf zugewiesen. 

 
2) Bei allen Grabstätten wird das Benutzungsrecht durch Entrichtung der hierfür festge-

setzten Gebühr erworben. Über den Erwerb des Benutzungsrechts wird eine Urkunde 
ausgestellt. 

 
3) Die Dauer des Benutzungsrechtes wird für Reihengräber für Kinder -unter 5 Jahren- 

auf 15 Jahre, für alle übrigen Grabstätten auf 20 Jahre festgesetzt, soweit sich aus der 
Anwendung des § 2 Abs. 3 der Gebührensatzung zur Satzung über das Friedhofs- und 
Bestattungswesen nichts anderes ergibt. 

 
4) Das Benutzungsrecht an einem Familiengrab kann auf Antrag von der Gemeinde ge-

gen Zahlung einer weiteren Gebühr verlängert werden, die sich nach der im Zeitpunkt 
der Verlängerung gültigen Gebührensatzung richtet. 

 
5) In den Familiengräbern können der Erwerber (Berechtigter) und seine Angehörigen 

bestattet werden. Als Angehörige gelten der Ehegatte, Verwandte auf- und absteigen-
der Linie, an Kindesstatt angenommene Kinder, Geschwister und die Ehegatten sowie 
der Lebenspartner / die Lebenspartnerin der Genannten. 

 
6) Mit dem Tode des Berechtigten geht das Recht auf die Dauer der Ruhefrist auf die in 

Abs. 5 genannten Personen in der genannten Reihenfolge über. Innerhalb dieser Nach-
folge hat das höhere Alter das Vorrecht. 

 
7) Wer als Angehöriger das Benutzungsrecht beansprucht, hat die Umschreibung bei der 

Gemeinde unter Nachweis des Übergangs der Berechtigung mit der seinerzeitigen Ur-
kunde zu beantragen. Die erfolgte Umschreibung wird bescheinigt. 

 
8) Nach Erlöschen des Benutzungsrechts kann die Gemeinde über die Grabstätte ander-

weitig verfügen. Grabmale sind vom bisherigen Nutzungsberechtigten zu entfernen; 
andernfalls werden sie von der Gemeinde abgeräumt. § 23 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 
 

§ 17 
 

Beschränkung der Rechte an Grabstätten 
 
1) Das Benutzungsrecht an Grabstätten kann entzogen werden, wenn eine Grabstätte an 

dem bestimmten Ort nach Lage der Umstände nicht mehr belassen werden kann oder 
eine Umgestaltung dies erfordert. Vor Ablauf der Ruhefrist des zuletzt in einer solchen 
Grabstätte Bestatteten ist jedoch das Einverständnis des Benutzungsberechtigten er-
forderlich. Ist die Ruhefrist bereits abgelaufen, kann dem Benutzungsberechtigten eine 
möglichst gleichwertige andere Grabstätte auf die Dauer der restlichen Nutzungszeit 
zugewiesen werden. 
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2) Wenn es die Arbeitssicherheit oder sonstige Umstände des ordnungsgemäßen Fried-

hofsbetriebes erfordern, kann die Gemeinde Umgestaltungen und Umbauten an den 
Grabstätten, auch während der Ruhefrist, vornehmen.  
Wenn die Lage des Grabes nicht wesentlich verändert wird und keine Umbettungen 
notwendig sind, kann die Maßnahme auch ohne das Einvernehmen der Nutzungsbe-
rechtigten durchgeführt werden.  

 
 
 

§ 18 
 

Unterhaltung der Gräber 
 
 Für Gräber in Teil A, B und C gilt: 
 
1) Gräber sind spätestens 2 Monate nach der Beisetzung bzw. nach der Verleihung des 

Benutzungsrechts gärtnerisch –entsprechend der Friedhofssatzung- anzulegen, bzw. 
wieder anzulegen und dauernd ordnungsgemäß instand zu halten. 

 
Grabbeete dürfen nicht höher als 15 cm sein. Die Anlegung von Grabhügeln ist nicht 
gestattet. 
 

2) Zur Bepflanzung der Grabstätten dürfen nur solche Gewächse verwendet werden, die 
die benachbarten Gräber und Wege nicht stören und sich harmonisch in die Gesamt-
gestaltung der Friedhofsanlage einpassen. Das Aufbringen von Steinen, Holzhack-
schnitzeln oder ähnlichem ist auf den Pflanzflächen untersagt. 

 
3) Verwelkte Blumen oder Kränze sowie abgestorbene oder zerstörte Pflanzen sind durch 

die verpflichteten Angehörigen oder Nutzungsberechtigten von den Grabstätten je-
weils möglichst umgehend zu entfernen und in die dafür vorgesehenen Container zu 
verbringen. Dabei ist eine Trennung nach kompostierfähigem Material und Restmüll 
vorzunehmen. Gießkannen, Spaten, Harken und andere Geräte dürfen nicht bei den 
Grabstätten oder hinter den Grabmälern aufbewahrt werden. 

 
4) Werden Grabstätten trotz befristeter Aufforderung der Gemeinde nicht entsprechend 

den vorstehenden Vorschriften instandgehalten, können sie auf dem Wege der Ersatz-
vornahme auf Kosten der Pflichtigen durch die Gemeinde hergerichtet oder eingeebnet 
und angesät werden. 

 
5) Werden hierbei die entstehenden Kosten auf ergangene Aufforderung hin nicht ersetzt, 

so kann das Benutzungsrecht an der Grabstätte ohne Anspruch auf Entschädigung so-
fort oder mit Ablauf der Ruhefrist als erloschen erklärt werden. Die Gemeinde ist in 
diesem Fall berechtigt, das Grab einzuebnen, das Grabmal zu entfernen und die Grab-
stätte nach Ablauf der Ruhefrist anderweitig zu vergeben. 

 
6) Übernimmt für ein Grab niemand die Pflege und Instandhaltung, gilt Abs. 5 entspre-

chend. 
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7) Für Grabfelder in der Abteilung A, die mit Steinrabatten eingefasst sind, ist die ein-

gefasste Grabfläche auch die Pflanzfläche. In den Grabfeldern I, II, V und VI der Ab-
teilung A, sowie die Gräber in den Rasenfriedhofsteilen B und C, stehen nur die im 
folgenden Absatz genannten Grabflächen zur individuellen Bepflanzung zur Verfü-
gung: 
 
Reihengrab für Erwachsene 1,20 m lang x 0,80 m breit 
Familiengrab (Wahlgrab), zweibettig 1,20 m lang x 0,80 m breit 
Familiengrab (Wahlgrab), vierbettig 1,20 m lang x 1,20 m breit 
Urnengrab in den Abteilungen A u. B 1,00 m lang x 0,70 m breit 
 
In den Bereichen des Rasenfriedhofs kann statt der Pflanzfläche eine Natursteinplat-
te, die die Friedhofsverwaltung einheitlich vorhält, von 40 x 40 cm Seitenlänge, bo-
denbündig zum Abstellen von Blumenschalen verlegt werden.  
 
Im Urnengrabfeld der Abteilung C (Urnenmauer und an den Stelen) kann eine Natur-
steinplatte von 40 x 40 cm, die die Friedhofsverwaltung einheitlich vorhält, zum Ab-
stellen von Pflanzschalen, bodengleich in die Erde eingelassen werden.  
 
Die Gemeinde übernimmt keine Haftung, wenn beim Mähen Pflanzschalen beschä-
digt werden.  
 
Im Friedgarten der Abteilung A können keine Blumenvasen und Pflanzschalen abge-
stellt werden. 

 
 
8) Bei den Grabpflanzungen soll eine bodendeckende Grünunterpflanzung gewählt wer-

den. Es ist nicht gestattet, Pflanzen in Kübeln oder dergleichen in Behältern aufzustel-
len, ausgenommen flache Pflanzschalen, die nur vorübergehend aufgestellt werden. 

 
9) Unzulässig ist insbesondere: 
 

a) das Pflanzen von Bäumen oder großwüchsigen Sträuchern, 
b) das Einfassen der Grabstätte mit Hecken, Steinen, Metall, Glas oder ähnlichem, 
c) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder Pergolen, 
d) das Aufstellen einer Bank oder sonstigen Sitzgelegenheiten, 
e) auf den Urnengräbern in den Abteilungen A u. C (Friedgarten, Urnenmauer u. 

Stelenanlage) dürfen keine Figuren oder andere Schmuckgegenstände am Grab 
abgestellt werden. 

 
10) Wenn Aufforderungen zur Einhaltung dieser Satzung nicht beachtet werden, kann die 

Friedhofsverwaltung Ersatzmaßnahmen anordnen. 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 

§ 19 
 

Grabmale und Einfriedungen 
 
1) Die Errichtung oder Änderung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen be-

darf unbeschadet sonstiger Vorschriften der vorherigen gemeindlichen Genehmigung. 
Vorzulegen sind mit dem Antrag: 
 
a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1 : 10 unter 

Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Or-
namente und der Symbole. 

 
b) Für Grabmale in der Abteilung mit besonderen Gestaltungsrichtlinien kann die 

Gemeinde darüber hinaus Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der 
Symbole im Maßstab 1 : 1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des 
Inhalts, der Form und der Anordnung verlangen. 

 
2) Ohne Genehmigung errichtete und nicht der Satzung entsprechende Grabmale und 

sonstige Bauwerke können auf Kosten des Benutzungsberechtigten im Wege der Er-
satzvornahme entfernt werden. 

 
3) Firmenbezeichnungen dürfen nur in unauffälliger Weise, seitlich an Grabmalen ange-

bracht werden. 
 
 

§ 20 
 

Richtlinien für die Grabmale in der Abteilung mit 
allgemeinen Gestaltungsvorschriften 

 
1) Die Grabmale dürfen folgende Maße nicht überschreiten: 
 

� Für Urnengräber in der Abteilung A:   50 cm breit und   80 cm hoch, 
� für Kindergräber in der Abteilung A:   50 cm breit und   80 cm hoch, 
� für Reihengräber und 2-bettige Familiengräber:   70 cm breit und 150 cm hoch, 
� für 4-bettige Familiengräber: 120 cm breit und 150 cm hoch, 
� liegende Grabmale maximal   60 cm breit und   40 cm tief. 
 
 

2) Jedes Grabmal muss mindestens einfachen geschmacklichen Anforderungen entspre-
chen und sich der Umgebung anpassen. 

 
Die Grabmale unterliegen in ihrer Form und ihrer Bearbeitung keiner besonderen Re-
gelung. 
 

3) Nicht gestattet sind jedoch: 
 

a) Findlinge und Grabmale aus Glas oder Kunststoff, 
b) Inschriften, die der Würde des Ortes nicht entsprechen, 
c) Grababdeckplatten jeder Art. 
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4) Grabmale, die bei Inkrafttreten dieser Satzung die vorgesehene Maße überschreiten 
oder den Richtlinien in Abs. 3 widersprechen, werden – soweit ein öffentliches Inte-
resse nicht entgegensteht - im bisherigen Umfang belassen. Ansonsten gilt § 19 Abs. 2. 

 
5) In den einzelnen Grabfeldern müssen die Rückseiten der Grabmale und Sockel in Rei-

henflucht gesetzt werden. 
 
 

§ 21 
 

Besondere Vorschriften für Grabmale in der Abteilung 
mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 

 
1) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umge-

bung erhöhten Anforderungen entsprechen. 
 
2) Für Grabmale dürfen nur Natursteine (außer Findlingen), Holz, Schmiedeeisen und 

Bronze verwendet werden. 
 
3) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten: 
 

a) Jede handwerkliche Bearbeitung außer Politur und Feinschliff ist zulässig (ge-
beilt, geriffelt, gestockt, gekrönelt, scharriert, gespritzt). Alle Seiten müssen 
gleichmäßig bearbeitet sein. 

 
b) Die Grabmale müssen aus einem Stück hergestellt sein und dürfen keinen So-

ckel haben. 
 

c) Schriftrücken und Schriftbossen für weitere Inschriften können geschliffen 
sein. 

 
d) Schriften, Ornamente und Symbole sollen möglichst aus demselben Material 

wie das Grabmal sein. Nicht zugelassen sind insbesondere Beton, Glas, Email-
le, Kunststoff. 

 
4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale 

zulässig. Stehende Grabmale sollen in Form und Größe unterschiedlich sein. Liegende 
Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte gelegt werden. Sie dürfen nur eine unter-
geordnete Größe zur Pflanzfläche haben. Grababdeckplatten sind auch für Teilabde-
ckungen nicht zulässig. 

 
5) Auf den Grabstätten sind stehende Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: 
 

a) Auf Reihengräbern für Erwachsene, Urnengräbern in der Abteilung B und Fa-
miliengräbern 2-bettig: 
60 cm breit und 100 cm hoch, 
 

b) auf Familiengräbern 4-bettig: 
90 cm breit und 120 cm hoch, 
 

c) bei Urnengräbern in der Abteilung C sind keine Grabmale zugelassen. 
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Der Namenszug mit Geburts- und Sterbedatum kann in einer Bronzegusstafel, 
in der Größe von 40 cm Breite und 10 cm Höhe, an der Trockensteinmauer be-
festigt werden. 
 
An den Stelen im Urnenfeld in der Abteilung C sind Bronzetafeln in der Größe 
von 30 cm Breite und 10 cm Höhe an der zugewiesenen Stelle zugelassen. Sie 
dürfen nur den Namen, das Geburts- und Sterbedatum enthalten. 
 
Für jede Beisetzung kann eine Bronzetafel direkt an der 2. oder 3. Steinlage 
bzw. an den Stelen befestigt werden. Die Bronzetafeln sind in einer Reihe, 
senkrecht übereinander, mittig des Grabens anzubringen. 

 
d) Urnengräber im Friedgarten können als anonyme Grabstellen geführt werden. 

Wahlweise kann auf den zentralen Totenbrettern der Name, Geburts- und Ster-
bedatum eingeschnitzt werden. Pro Eintrag steht ein 10 cm hoher Streifen zur 
Verfügung. Es kann auch eine bodengleich eingelassene Steinplatte aus Mu-
schelkalk, mit eingearbeiteten Namen, die Grabstelle kennzeichnen. Pro Grab-
stelle ist nur 1 Platte (40 x 40 cm) zulässig. Die Einarbeitung des Namenszuges 
in den Totenbrettern ist von einem Bildhauer auszuführen. 
 

 
 Stehende Grabmale müssen mindestens 20 cm stark sein. Geringfügige Unterschrei-

tungen an einzelnen Stellen sind unerheblich, wenn das geforderte Mindestmaß im 
Mittel erreicht wird. In den Abteilungen B und C können liegende Grabmale bis zu ei-
nem Drittel der Fläche der zulässigen Bepflanzungsfläche, max. 60 x 40 cm, zugelas-
sen werden. Liegende Grabmale sind nicht in Verbindung mit stehenden Grabmalen 
zulässig. 

 
6) Wenn es aus Gestaltungsgründen notwendig ist, können im Rahmen des Absatzes 5) 

für die Grabmale Mindestabmessungen vorgeschrieben werden. 
 
7) Soweit es die Gemeindeverwaltung innerhalb der Gesamtgestaltung unter Berücksich-

tigung künstlerischer Anforderungen für vertretbar hält, kann sie für einzelne Fälle 
Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 2 bis 6 zulassen. Es besteht kein Rechtsan-
spruch. 

 
8) § 20 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend. 
 
 

§ 22 
 

Standsicherheit der Grabzeichen 
 
1) Alle stehenden Grabzeichen müssen durch nichtrostende Metalldübel mit mindestens 

15 mm Stärke so mit dem Fundament verbunden werden, dass die Standsicherheit ge-
währleistet ist und beim Öffnen benachbarter Grabstätten nicht umstürzen oder sich 
neigen können. Dies gilt für Teile von Grabdenkmälern entsprechend. Für die Standsi-
cherheit der Grabzeichen sind die Benutzungsberechtigten verantwortlich. Die Ge-
meindeverwaltung ist gegebenenfalls verpflichtet, Grabzeichen, die nicht mehr stand-
sicher sind, zur Vermeidung von Gefahren für die Friedhofsbenutzer sachgemäß um-
zulegen. 
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2) Liegende Grabzeichen werden ohne Fundament ins Erdreich eingebettet. 
 
3) Hölzerne und metallene Grabzeichen sind ihrem Gewicht entsprechend zu verankern. 

 
Für die Erstellung, die Abnahmeprüfung und die jährliche Prüfung der Grabmale gilt 
die technische Abteilung zur Standsicherheit von Grabmalen (TA Grabmal Ausgabe 
8/2006) oder folgende. 
 

 
§ 23 

 
Erhaltung und Entfernung 

 
1) Der Zustand der Grabdenkmäler wird von der Gemeinde überwacht. Die Benutzungs-

berechtigten sind verpflichtet, die von der Gemeinde festgestellten Mängel innerhalb 
einer von ihr bestimmten Frist zu beheben. 
Sollten sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, kann die Gemeinde diese Anord-
nung nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung vollstrecken, insbesondere die kostenpflichtige Er-
satzvornahme durchführen (vgl. § 37). 
 

2) Die nach § 19 errichteten Anlagen dürfen vor Ablauf des Benutzungsrechts nicht ohne 
Genehmigung der Gemeinde entfernt werden. Sie sind jedoch nach Ablauf des Benut-
zungsrechts innerhalb von 3 Monaten nach schriftlicher Aufforderung durch die Ge-
meinde zu entfernen. Nicht entfernte Denkmale und andere Grabbestandteile gehen 
nach Ablauf der 3-Monatsfrist in das Eigentum der Gemeinde über. Die Kosten der 
Beseitigung gehen zu Lasten des Nutzungsberechtigten oder seines Rechtsnachfolgers. 

 
 

§ 24 
 

Arbeiten im gemeindlichen Friedhof 
 

1) Die Vornahme gewerbsmäßiger oder gelegentlich gegen Entgelt zu leistender Arbeiten 
im gemeindlichen Friedhof bedarf einer besonderen Genehmigung der Gemeinde. 

 
2) Die Genehmigung ist bei der Gemeinde schriftlich zu beantragen. 
 

Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass der Antragsteller die für den Gewerbebetrieb erforderliche Zuverlässigkeit 
nicht besitzt, insbesondere die Würde des Friedhofs missachtet oder der allgemeinen 
Sicherheit und Ordnung zuwiderhandeln wird. 
 

3) Der Antragsteller erhält, sofern Hindernisgründe nicht vorliegen, einen Berechtigungs-
schein. Der Berechtigungsschein ist auf Verlangen der gemeindlichen Aufsichtsperson 
vorzuzeigen. 

 
4) Der erteilte Berechtigungsschein kann eingezogen werden, wenn festgestellt wird, dass 

die in § 25 angeführten Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, oder der Inhaber 
des Berechtigungsscheines oder seine Beauftragten gegen die für den gemeindlichen 
Friedhof erlassenen Bestimmungen verstoßen. 
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5) Wer unberechtigt Arbeiten ausführt, kann vom Friedhofspersonal aus dem Friedhof 

verwiesen werden. 
 
 
 

§ 25 
 

Beschränkung von Arbeiten im Friedhof 
 
1) Mit Ausnahme von Arbeiten zur Durchführung von Bestattungen, dürfen an Nachmit-

tagen vor Sonn- und Feiertagen im Friedhof keine gewerblichen oder ruhestörenden 
Arbeiten ausgeführt werden. 

 
2) Während der Bestattungszeiten ist die Vornahme gewerblicher oder störender Arbeiten 

in der Nähe des Bestattungsortes untersagt. 
 
3) Den nach § 24 zur Vornahme von Arbeiten Berechtigten ist es gestattet, die Friedhofs-

hauptwege mit geeigneten Fahrzeugen (außer Lastfahrzeugen) zu befahren. Wege und 
sonstige Anlagen dürfen über das übliche Maß hinaus nicht beansprucht werden. Für 
sämtliche Schäden haftet der Verursacher. 

 
4) Die Arbeitsplätze sind nach Beendigung der Arbeiten wieder in ordnungsgemäßen 

Zustand zu versetzen. 
 
5) Geräte dürfen in den aufgestellten Wasserbecken nicht gereinigt werden. 
 
 
 

§ 26 
 

Haftung 
 
Die Benutzungsberechtigten sind für alle Schäden verantwortlich, die insbesondere durch 
Umfallen von Grabdenkmälern oder Abstürzen von Teilen derselben entstehen. Der Haf-
tungsausschluss bezieht sich auf das Innenverhältnis zwischen Benutzungsberechtigte und 
Gemeinde. 
 
Die Gemeinde haftet in keinem Fall für Schäden, die durch Benutzungsberechtigte, deren 
Beauftragte, oder sonstige, nicht von der Gemeinde beauftragte Personen, entstehen. Sie haf-
tet auch nicht für das Abhandenkommen von Gegenständen, die nicht von ihr im Friedhof 
eingebracht worden sind. 
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T E I L  III 
 

BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN 
 

§ 27 
 

Allgemeines 
 
1) Jeder Sterbefall ist unverzüglich bei der Gemeinde zwecks Regelung der Bestattung 

anzumelden. 
 

2) Die Bestattung wird durch das Friedhofspersonal der Gemeinde oder durch die von der 
Gemeinde beauftragten Personen (§§ 7-8) durchgeführt. 

 
3) Unter Bestattung i. S. dieser Satzung ist die Erdbestattung von Leichen oder Leichen-

teilen, sowie die Beisetzung von Aschen unter der Erde zu verstehen. Die Bestattung 
ist durchgeführt, wenn das Grab eingefüllt ist. 

 
Sofern die Möglichkeit besteht, ist die Leiche in Übertiefe (2,20 m) beizusetzen. 
 

4) Die Bestellung eines Grabes muss mindestens 48 Stunden vor Beginn der Bestattung 
bei der Gemeinde erfolgen. 

 
 

§ 28 
 

Grabherstellung 
 
Der Grabaushub und das Einfüllen der Gräber, sowie die unmittelbare Wahrnehmung der mit 
dem Friedhofsbetrieb verbundenen Aufgaben obliegen ausschließlich der Gemeinde und den 
von der Gemeinde bestellten Personen. 

 
 
 

§ 29 
 

Särge und Urnen  
 
1) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit 

sein. Sind in besonderen Fällen größere Särge erforderlich, so ist die Zustimmung der 
Gemeinde einzuholen. 

 
2) Hinsichtlich der zu verwendenden Materialien ist darauf zu achten, dass ein natürli-

cher Abbau innerhalb der Ruhefrist ermöglicht wird. 
 

Ausgeschlossen sind deshalb schwer verrottbare Stoffe sowie Überzüge aus Kunststoff 
u. dgl. Särge dürfen nicht mit giftigen und schwermetallhaltigen Farben behandelt 
sein. Das gleiche gilt für die Innenausstattung der Särge. Insbesondere sind schwer 
verrottbare Kunststofffolien unzulässig. 
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§ 30 
 

Trauerfeier 
 
1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Friedhofskapelle), am 

Grab oder an einer anderen im freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 
 
 

§ 31 
 

Beerdigung 
 
1) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die Gemeinde im Benehmen mit den Kirchenge-

meinden und den Hinterbliebenen fest. 
 

Nach Beendigung der kirchlichen Handlungen wird der Trauerzug unter Führung des 
Friedhofwärters zu dem Grab geleitet. 
 

2) Nachrufe, Niederlegung von Kränzen oder musikalische Darbietungen dürfen erst 
nach Abschluss der religiösen Zeremonien erfolgen. 

 
 

§ 32 
 

Ruhefrist 
 
Die Ruhefrist für Verstorbene bis zur Wiederbelegung beträgt 20 Jahre. Für verstorbene Kin-
der unter 5 Jahren wird die Ruhefrist auf 15 Jahre festgesetzt. 

 
 

§ 33 
 

Leichenausgrabungen und Umbettungen 
 
1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 
2) Leichenausgrabungen und Umbettungen von Leichen bedürfen, unbeschadet sonstiger 

gesetzlicher Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Gemeinde und nur bei Vorlie-
gen eines dringenden öffentlichen Interesses oder eines besonderen Härtefalles. 

 
3) Umbettungen können nur auf Antrag des Grabbenutzungsberechtigten erfolgen oder 

per Gerichtsbeschluss. 
 
4) Umbettungen und Ausgrabungen innerhalb des Friedhofs bzw. zur Überführung nach 

auswärtigen Friedhöfen dürfen nur von gemeindlichem Friedhofspersonal oder durch 
Beerdigungsinstitute vorgenommen werden. Den Zeitpunkt bestimmt die Gemeinde-
verwaltung. 
Soweit Ausgrabungen nicht vom Gericht oder einer Behörde angeordnet werden, sind 
diese nur in der Zeit vom 01. Oktober bis 31. März statthaft. In begründeten Fällen 
sind Ausnahmen möglich. 
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5) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Gräbern 

und an Anlagen durch eine Umbettung zwangsläufig entstehen, haben die Antragstel-
ler zu tragen. 

 
6) Jede Leichenausgrabung kann nur im Einvernehmen mit dem Staatl. Gesundheitsamt 

erfolgen. 
 

 
7) Angehörige und Zuschauer dürfen einer Umbettung oder Ausgrabung nicht beiwoh-

nen. 
 
 

 
T E I L   IV 

 
ORDNUNGSVORSCHRIFTEN 

 
§ 34 

 
Aufenthalt im Friedhof 

 
Der Aufenthalt im gemeindlichen Friedhof ist von 7 Uhr bis zum Anbruch der Dunkelheit 
erlaubt. 
 
 

§ 35 
 

Verhalten der Friedhofsbenutzer und Besucher 
 
1) Die Benutzer haben sich ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. 
 
2) Den Anordnungen der Aufsichtsperson ist Folge zu leisten. Wer ihnen zuwiderhandelt, 

kann vom Friedhof verwiesen werden. 
 
3) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung von Erwachsenen und 

unter deren Verantwortung betreten. 
 
4) Innerhalb des Friedhofes ist verboten: 
 

1. Zu rauchen und zu lärmen, 
2. Fahrräder u. dergl. zu benutzen (Krankenfahrstühle ausgenommen), 
3. ohne Genehmigung Druckschriften zu verteilen, 
4. Waren aller Art, insbesondere Blumen und Kränze feilzubieten, 
5. gewerbliche und sonstige Leistungen anzubieten und auszuführen (§ 24 bleibt 

unberührt), 
6. Wege, Plätze und Gräben zu verunreinigen, 
7. Abfälle an anderen Orten abzulagern als an den hierfür vorgesehenen und ge-

kennzeichneten Plätzen, 
8. Grabhügel zu betreten, 
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9. Unpassende Gefäße (Konservendosen u. ä. Gegenstände) auf den Gräbern auf-
zustellen oder solche Gefäße und Gießkannen zwischen den Gräbern zu hin-
terstellen. 

 
5) Es ist verboten, Tiere, insbesondere  Hunde im Friedhof mitzuführen. 
 
 
 

§ 36 
 

Gebührenarten und Gebührenpflicht 
 
Die Gebühren für die Benutzung des gemeindlichen Friedhofs sowie der gemeindlichen Be-
stattungseinrichtungen werden in einer eigenen Gebührensatzung festgesetzt. 
 
 
 
 

T E I L   VI 
 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 
 
 

§ 37 
 

Ersatzvornahme 
 
Wenn ein nach dieser Satzung Verpflichteter die ihm vorgeschriebenen Handlungen nach 
Aufforderung durch die Gemeinde binnen angemessener Frist nicht ausgeführt hat, so ist die 
Gemeinde berechtigt, die Maßnahmen auf Kosten des Verpflichteten nach den Vorschriften 
des Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
auszuführen. 
 
Bei Gefahr in Verzug kann von einer Fristsetzung abgesehen werden; dies gilt insbesondere 
hinsichtlich § 23 Abs. 1 Satz 3. 
 
 
 

§ 38 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit einer Geldbuße in Höhe von 
10,00 € bis 1.000,00 € belegt werden (§ 17  Abs. 1 OWiG), wer: 
 

1. Den Vorschriften über den Benutzungszwang (§§ 3 und 28) zuwiderhandelt, 
 
2. gegen die im § 2 Abs. 4, § 19 Abs. 1 und § 23 Abs. 2 enthaltene Genehmi-

gungspflicht verstößt, 
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3. den Unterhaltsvorschriften der §§ 18 und 23 zuwiderhandelt, 

 
4. bei Arbeiten im Friedhof gegen § 24  Abs. 1 und § 25 verstößt, 

 
5. hinsichtlich der Gestaltung der Grabmäler und Einfassungen den §§ 14, 20 u. 

21 zuwiderhandelt, 
 

6. gegen die Ordnungsvorschriften des § 35 verstößt, 
 

7. gegen die in § 18 Abs. 4 und § 29 Abs. 2 festgesetzten Maßnahmen zum Um-
weltschutz verstößt. 

 
 

§ 39 
 

Inkrafttreten 
 
Die Neufassung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde 
Schwebheim tritt am Tage nach ihrer  amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 26.08.1994 und 
alle bis zur Neufassung erlassenen Änderungen außer Kraft. 
 
 
Schwebheim, 20.04.2012 
 
GEMEINDE SCHWEBHEIM 
 
 
 
Hans Fischer 
1. Bürgermeister 
 
 
 


